
 

 

Zusatzvereinbarung 
 

Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag 
 

 
Ausbildungsberuf:     Verkäufer/in 
 
 

Ausbildungsbetrieb:                _____________________________________________ 
 
 

Auszubildende/r:                _____________________________________________ 
  
            
 
 
Die nachstehenden Wahlqualifikationen sind Bestandteil des Ausbildungsvertrags. Für 
den Ausbildungsberuf Verkäufer/in ist nach § 4 Absatz 3 der Verordnung über die 
Berufsausbildung zum/zur Verkäufer/in eine Wahlpflichtqualifikationseinheit im 
Ausbildungsvertrag festzulegen.  
 
Änderungen der Wahlmodule sind bis zur Zwischenprüfung möglich, müssen aber der 
zuständigen Stelle mitgeteilt werden. 
 
 

Wahlqualifikation: 
 
Der zeitliche Richtwert für die Walqualifikation beträgt 12 Wochen.  
 
 

□ Sicherstellung der Warenpräsenz □ Beratung von Kunden 

 

□ Kassensystemdaten und Kundenservice □ Werbung und Verkaufsförderung 

 
 
 
 
____________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 
Ausbildende/r      Auszubildende/r 

 
 
                  ____________________________ 
                                                                                         Gesetzliche/r Vertreter 
 
              

 


